

Konstruktion eines Urzustandes zur Wahl einer zukünftig gerechten Gesellschaftsform.


Bedingungen:


Die Menschen sind frei und gleich.


Jeder billigt diese Rechte auch anderen Mitgliedern d. Gesellschaft zu.


Die Menschen befinden sich unter einem Schleier des Nichtwissens. Ihnen ist also nicht bekannt, welchen Platz sie in dieser zukünftigen Gesellschaft einnehmen werden.








2 Gerechtigkeitsprinzipien


FREIHEITSPRINZIP


1.Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.





DIFFERENZPRINZIP


2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß


a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen und


b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen





Erläuterungen





Zu 1.:	Recht zu wählen, Recht öffentliche Ämter zu bekleiden, Rede- und Versammlungsfreiheit, Gewissens- und Gedankenfreiheit, Unverletzlichkeit der Person, Recht auf Eigentum, Schutz vor willkürlicher Festnahme und Haft





ZU 2.:	a) Prinzip zur Rechtfertigung und Begrenzung sozialer Ungerechtigkeiten


	b) Prinzip der fairen Chancengleichheit








